
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
16. Wahlperiode 

 

Drucksache  16/6798 

 16.09.2014 
 

Datum des Originals: 16.09.2014/Ausgegeben: 19.09.2014 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des  
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der  
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter  
www.landtag.nrw.de 

 

 
Antwort 
 
der Landesregierung 

auf die Kleine Anfrage 2608 vom 14. August 2014 
der Abgeordneten André Kuper und Ralf Nettelstroth   CDU 
Drucksache 16/6577 
 
 
 
Welche Städte erhalten Hilfen des Bundes für die Folgen der Armutszuwanderung?  
 
 
 
Der Minister für Arbeit, Integration und Soziales hat die Kleine Anfrage 2608 mit Schrei-
ben vom 16. September 2014 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Mi-
nister für Inneres und Kommunales, dem Finanzminister, der Ministerin für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter, der Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Me-
dien und dem Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr beantwortet. 
 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Die Bundesregierung will Kommunen im Umgang mit steigenden Zuwandererzahlen aus 
verschiedenen europäischen Ländern finanziell unterstützen. Nach Angaben der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung vom 13. August 2014 ist dies in einem Gesetzespaket vorgesehen, 
welches das Bundeskabinett am 27. August beschließen will. Das gehe aus einem Ab-
schlussbericht einer Staatssekretärsrunde hervor. Die finanziellen Hilfen zielen vor allem 
darauf, Folgeprobleme der insgesamt steigenden Zahl auch gesetzestreuer Zuzügler in den 
Städten zu mildern. 
 
Insgesamt lebten Ende vergangenen Jahres 3,1 Millionen Menschen aus anderen EU-
Ländern in Deutschland. Das waren 10,6 Prozent mehr als Ende 2012. Die Zahl der Migran-
ten aus den EU-Ländern Rumänien und Bulgarien ist in dieser Zeit um 27,9 Prozent auf 
414 000 gestiegen.  
 
Neben Verschärfungen des Freizügigkeitsgesetzes sehen die Pläne der Bundesregierung 
eine Soforthilfe an die Kommunen in Höhe von 25 Millionen Euro vor, die in Form eines Son-
derzuschlags zur diesjährigen Bundesbeteiligung an den kommunalen Ausgaben für Hartz-
IV-Bezieher fließen soll. 
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Zudem sollen künftig die Krankenkassen die Kosten für Impfungen von Zuwandererkindern 
übernehmen, deren Versicherungsschutz noch nicht geklärt ist. Bislang müssen dafür die 
Kommunen aufkommen. Den Erkenntnissen der Staatssekretäre zufolge könnte dafür theo-
retisch zwar in vielen Fällen die Krankenversicherung im Heimatland herangezogen werden, 
in der Praxis ist das aber oft schwierig. Nach Einschätzung der Bundesregierung führe dies 
zu einer weiteren Entlastung in Höhe von 10 Millionen Euro. Die neue Regelung soll die 
Kommunen um 10 Millionen Euro im Jahr entlasten. 
 
Schon zuvor hatte die Regierung den Kommunen Hilfen in einem Gesamtvolumen von 200 
Millionen Euro für die kommenden Jahre zugesagt. So stockt sie das Städtebauprogramm 
„Soziale Stadt“ von 40 auf 150 Millionen Euro im Jahr auf und will einen Teil der Zusatzmittel 
in Projekte für Brennpunkte mit hohem Zuwandereranteil lenken. Daneben sollen die Integra-
tionskurse für Zuwanderer besser ausgestattet werden. Zudem stellt der Bund den Kommu-
nen nun mit der geplanten Reform der Leistungen für Asylbewerber eine Entlastung in Aus-
sicht: In einigen Fällen sollen Flüchtlinge eher aus dem vorwiegend vom Bund finanzierten 
Hartz-IV-System unterstützt werden als bisher. Dadurch würden Länder und Kommunen von 
2015 an „zusätzlich und dauerhaft“ entlastet, heißt es in dem Bericht. 
 
 
1.  Wie bewertet die Landesregierung die finanzielle Unterstützung der Bundesre-

gierung für Kommunen mit steigenden Zuwandererzahlen aus verschiedenen eu-
ropäischen Ländern?  

 
Der Abschlussbericht des Staatssekretärsausschusses zu „Rechtsfragen und Herausforde-
rungen bei der Inanspruchnahme der sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige der 
EU-Mitgliedstaaten“ ist im Bereich der Hilfeleistungen für die Kommunen ein wichtiger 
Schritt nach vorn, wenn auch noch einige Punkte klärungsbedürftig sind. 
 
Klar ist jetzt, dass der Bund die besonderen Integrationsleistungen der betroffenen Kom-
munen anerkennt. In diesem Zusammenhang ist auch die vom Bund für Ende 2014 geplan-
te Evaluierung der Bundesmaßnahmen hinsichtlich ihrer Entlastungswirkung bei den be-
troffenen Kommunen als Beleg für den Unterstützungswillen des Bundes zu sehen.  
 
Neu ist die Ankündigung der Zahlung der Soforthilfe von bundesweit 25 Millionen Euro für 
2014 an die von Zuwanderung besonders betroffenen Kommunen, die über eine Anhebung 
der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung im SGB II erfolgen soll. 
Inwieweit durch die zusätzlichen Mittel tatsächlich eine spürbare Entlastung der jeweiligen 
Kommunen in NRW erreicht werden kann, wird sich nach der Mittelverteilung zeigen.  
 
Bezüglich der weitergehenden angekündigten finanziellen Hilfen für die Kommunen in Hö-
he von rund 200 Mio. Euro ist festzustellen, dass diese überwiegend auf Bundesprogram-
men beruhen, die nicht zielgerichtet für die zusätzliche Unterstützung der von Zuwande-
rung aus dem EU-Ausland besonders betroffenen Kommunen zur Verfügung stehen.  
 
 
2.  Welche nordrhein-westfälischen Kommunen erhalten finanzielle Hilfen der Bun-

desregierung durch die Soforthilfen?  
 
Soweit die Hilfen des Bundes im Rahmen von Programmen aus dem Europäischen Sozial-
fonds, dem europäischen Hilfsfonds für die am stärksten von Armut betroffenen Personen 
sowie das Städtebauförder-programm „Soziale Stadt“ angesprochen sind, ist darauf zu ver-
weisen, dass es sich um antragsabhängige Projektmittel handelt. Die Partizipation der nord-
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rhein-westfälischen Kommunen hängt damit von deren Antragsstellung und der jeweiligen 
Auswahlentscheidung im Programm ab. 
 
 
3.  Welche Kommunen erhalten Hilfen aus den 25 Millionen Euro für die Unterbrin-

gung von Migranten?  
 
4.  Welche Kommunen erhalten Hilfen aus den 10 Millionen Euro unter anderem für 

Gesundheitskosten?  
 
Die Fragen 3 und 4 können derzeit nicht beantwortet werden, da seitens des Bundes noch 
keine abschließenden Regelungen vorliegen. 
 
 
5.  Wie entwickelt sich die Zuwanderung der Migranten aus den EU-Ländern Rumä-

nien und Bulgarien aktuell in den einzelnen Kommunen?  
 
Die beigefügte Tabelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zeigt die im Auslän-
derzentralregister registrierten Menschen aus Bulgarien und Rumänien zu den Stichtagen 
31. Dezember 2013 und zum 31. Juli 2014 in den aktenführenden Behörden in Nordrhein-
Westfalen (Anlage 1). 
 
 



 






